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Gemäß 4.3 des Anhangs „Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 
Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung“ sind Erste-Hilfe-Räume an ihren 
Zugängen als solche zu kennzeichnen, ebenso wie die 
Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Ausstattung.  
 
Entsprechend der technischen Regel ASR 4.3 „Erste-Hilfe-Räume -Mittel 
und Einrichtungen zur Ersten-Hilfe“ erfolgt diese Kennzeichnung nach 
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.  
 
Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch 
Verwendung langnachleuchtender Materialien [z. B. 
langnachleuchtende Rettungsschilder] auf Rettungswegen einzusetzen, 
insofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden 
ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Rettungszeichen 
nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.     
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Die ASR A1.3 spiegelt die Mindestanforderungen der Richtlinie 
92/58 EWG und erhält somit auch nur die wichtigsten 
Rettungszeichen zur Kennzeichnung in Arbeitsstätten.  
 
Eine Übersicht aller international und national abgestimmten und 
registrierten Rettungszeichen zum Einsatz in der 
Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010 und  
der DIN 4844-2. 
 
Empfehlung: Kennzeichnen Sie immer nach den neusten 
Vorschriften und Normen zur Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen.  
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Auf wolkdirekt.com finden Sie die passenden Produkte - für Ihre persönliche Sicherheit.  
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http://www.wolkdirekt.com/
http://www.wolkdirekt.com/erste-hilfe-_-5125791.html
http://www.wolkdirekt.com/automatisierter-externer-defibrillator-_-5253982.html
http://www.wolkdirekt.com/erste-hilfe-verbandkasten-_-5125810.html
http://www.wolkdirekt.com/augenspueleinrichtung-_-5129000.html

